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Mitteilungstext: 
 
Die Verwaltung teilt mit, dass im Jahresabschluss 2020 nur die Restmittel 
Bürgerbeteiligung übertragen wurden. Die anderen Mittel stehen jährlich neu zur 
Verfügung, so dass eine Mittelübertragung ausscheidet, wenn der „Ausnahmefall“ 
nicht begründet werden kann. 
Grundsätzlich werden für jedes Haushaltsjahr die Mittel im 
Haushaltsplanungsprozess neu veranschlagt, im Doppelhaushalt alle zwei Jahre. 
Haushaltsrechtlich gibt es das Mittel der Ermächtigungsübertragungen. Folgende 
städtische bzw. gesetzliche Regelungen für konsumtive Aufwendungen in Bezug auf 
die genannten Mittel gelten zur Zeit: 
Nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen des 
Ergebnishaushaltes und Auszahlungen des Finanzplanes können im Rahmen des 
Jahresabschlusses in das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit 
die Übertragungen zur Durchführung oder Fortsetzung von im abgelaufenen 
Haushaltsjahr begonnenen Maßnahmen bzw. beauftragten Beschaffungen 
notwendig sind und im Haushaltsjahr des Folgejahres für diesen Zweck keine oder 
nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen. 
Die Bildung von Ermächtigungsübertragungen zur Erfüllung laufender Aufgaben, für 
die im Haushaltsplan des kommenden Jahres dem Grunde nach Mittel zur Verfügung 
stehen, sind nur in dem Umfang möglich, in dem die Mittel durch Auftragsvergaben 
im abgelaufenen Haushaltsjahr bereits gebunden sind. 
Ermächtigungen bleiben auf Grund zweckgebundener Erträge und Einzahlungen 
(Spenden, Zuweisungen etc.) bis zur Erfüllung des jeweiligen Zwecks bzw. der 
Fälligkeit gesetzlich verfügbar. 
Über Ermächtigungsübertragungen entscheidet der Kämmerer auf schriftlichen 
Antrag der budgetverantwortlichen Organisationseinheit. Der Kämmerer ist 
berechtigt, in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von diesen Regelungen 
zuzulassen. 
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